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Glossen zu unserer
Nordafrika-
Reportage

Jedes neue Regime, und
Frankreich hat deren im

Laufe zweier Jahrhunderte
mehr als ein Dutzend
geschaffen. kam mit einem
revolutionären Programm
umfassender Staats-, Verwal-

tungs- und Justizreformen
zur Macht; keines hat mehr
als Namen zu andern und
Personen auszuwechseln
vermocht.

*
Man könnte paradox sagen,
dass in Frankreich Politik
und Staat zwei streng
getrennte Domänen sind. Seit

Jahrzehnten sucht Frankreich

ein funktionierendes
Regierungssystem. ohne es

zu linden. Sollte es nicht
sein, weil die Verwaltung so

gut — oder doch, ob nun

gut odei schlecht, in so

selbstverständlicher Routine
— funktioniert, dass sie der
Politik als Tätigkeitsbereich
nur die Ideologie übrig lässt?

*
In siebzig Jahren der Republik

hat Frankreich
buchstäblich nie eine arbeitsfähige

Parlamentsmehrheit und
nie eine Regierungskoalition
gehabt, die sich auch nur
über die Grundlagen einer
zusammenhängenden Politik
einig gewesen wäre, und nie
einer Regierung die Zeit
gegönnt. eine solche Politik
auch nur auszuarbeiten und
einzuleiten.

*
Frankreich wird nicht
regiert. sondern verwaltet, und

gerade die scheinbare
politische Vnstabilität garantiert
die Stabilität und Dauerhaftigkeit

des Verwaltungsstaales.

(H. Liithy: Fiankreichs
Uhren gehen anders.

1954)
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